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Vizepräsidentin Dr. Andrea Eder-Gitschthaler: Weitere Wortmeldungen liegen 

dazu nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? – Das ist nicht der Fall. Die Debatte ist 

geschlossen. 

Wir gelangen zur Abstimmung. – Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. 

Da der gegenständliche Beschluss Angelegenheiten des selbstständigen 

Wirkungsbereiches der Länder regelt, bedarf dieser der Zustimmung des 

Bundesrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Wir gelangen zunächst zur Abstimmung, gegen den vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates keinen Einspruch zu erheben.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben, um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag, 

keinen Einspruch zu erheben, ist somit angenommen. 

Weiters lasse ich über den Antrag abstimmen, dem vorliegenden Beschluss des 

Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 2 Bundes-Verfassungsgesetz die verfas-

sungsgemäße Zustimmung zu erteilen.  

Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit 

angenommen. (Beifall bei der SPÖ, bei Bundesrät:innen der ÖVP sowie des Bundes-

rates Schreuder.) 

Nunmehr lasse ich über den Antrag abstimmen, gegen den vorliegenden 

Beschluss des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 Z 4 Bundes-Verfassungs-

gesetz, den gegenständlichen Staatsvertrag durch Erlassung von Gesetzen 

zu erfüllen, keinen Einspruch zu erheben. 
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Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die diesem Antrag zustimmen, 

um ein Handzeichen. – Das ist die Stimmeneinhelligkeit. Der Antrag ist somit 

angenommen. 

 


